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lich mitzuteilen. Die Antragsteller oder Antragstellerinnen des Forschungsvorhabens 
erhalten Gelegenheit zur Stellungnahme gegenüber der Kommission. 

5) Die Kommission kann im Benehmen mit den Antragstellern eines F Ä orschungsvorha- bens Fachgutachten einholen. Gutachterinnen und Gutachter, die beratend Ana zogen werden, sind wie die Kommissionsmitglieder zur Vertrauli i schwiegenheit verpflichtet. n as 

6) Über jede Sitzung der Kommission ist eine Niederschrift mit den wesentlichen Er- gebnissen der Verhandlungen anzufertigen. 

7) Die Kommission ist vom Antragsteller oder der Antragstellerin des Forschungsvorha- bens über das Forschungsvorhaben hinsichtlich folgender Punkte zu informieren: - wesentliche Änderungen vor oder während der Durchführung i - Nichtzustandekommen oder Abbruch 
- Ereignisse oder Bedingungen, die zur G 

könnten oder geführt haben oder die D 
fragestellen. 

efährdung von Personen führen, führen 
urchführung des Forschungsvorhabens in- 

85 

1) Die Kommission muß binnen 12 Wochen zu einem Antrag Stellung nehmen. Sie be- schließt mit der Mehrheit ihrer Mitglieder eine Empfehlung an den Senat. 
Der Beschluß der Kommission ist den am Verfahren Beteiligten schriftlich bekannt- zugeben. Hält die Kommission die Durchführung eines Forschungsvorhabens aus ethischen Gründen nicht für vertretbar oder nur unter Beachtung von Auflagen oder Empfehlungen für vertretbar, ist ein solcher Beschluß schriftlich zu begründen. € 

2) Jedes Mitglied der Kommission kann seine abweichende Meinung in einem Sonder- votum niederlegen, das dem Beschluß beizufügen ist. 
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Verordnung 
über die Nebentätigkeit des beamteten wissenschafllichen 

und künstlerischen Personals an den Hochschulen 
(Hochschulnebentätigkeitsverordnung — HNIVO —) 

Vom 23. Februar 1997 

Auf Grund des $ 63 Abs. 5 und 6 des Niedersächsischen 

Hochschulgesetzes (NHG) in der Fassung vom 21. Januar 
1994 (Nds. GVBl. S. 13), zuletzt geändert durch Artikel II 
des Gesetzes vom 20. November 1995 (Nds. GVBl. S. 427), 
wird verordnet: 

51 

Geltungsbereich 

(1) Diese Verordnung gilt für das beamtele wissenschaft- 
. liche oder künstlerische Personal nach $ 47 Abs. 2 NHG 

sowie die wissenschaftlich oder künstlerisch tätigen Beam- 
tinnen und Beamten, die in ihrem bisherigen Dienstverhält- 
nis verblieben sind und nicht nach $ 148 NHG in der bis 
zum 30. April 1989 geltenden Fassung in ein anderes Aınt 
übernommen wurden. 

(2) Für entpflichtete Professorinnen und Professoren gel- 
ten die $$ 9 bis 13 entsprechend. 

82 

Abgrenzung von Hauptamt und Nebentätigkeit 

(1) Das Hauptamt des zur selbständigen Forschung berech- 
tigten Personals im Sinne von $ 1 Abs. 1 umfaßt im Rahmen 
ihres jeweiligen Faches die Erstellung von Gutachten ein- 
schließlich der hierfür erforderlichen Untersuchungen 

1. in Berufungsverfahren im Sinne von $ 52 NHG gegen- 
über anderen Hochschulen und obersten Dienstbehörden, 

2. für die jeweilige Hochschule und das Ministerium für 
Wissenschaft und Kultur, 

3. auf Grund von Aufträgen, zu deren Erstattung sich die 
Hochschule verpflichtet hat, 

4. die die Hochschule auf Grund von Rechtsvorschriften zu 
erstatten hat. 

(2) Die Veröffentlichung eigener Forschungsergebnisse ge- 
hört für Bedienstete nach Absatz 1 bis zur Fertigstellung des 
Manuskripts zum Hauptamt, danach zur Nebentätigkeit. 

(3) Ist bei der Erteilung eines Auftrages zur Übernahme 
einer wissenschaftlichen oder künstlerischen Tätigkeit oder 
eines Befundberichts nicht eindeutig zu erkennen, ob der 
Auftrag der Hochschule erteilt und damit dem Hauptamt der 
Bediensteten oder des Bediensteten zuzuordnen ist oder ob 
er eine Nebentätigkeit betrifft, so gilt im Zweifel der Auftrag 
als an die Hochschule gerichtet. $ 71 b des Niedersächsi- 
schen Beamtengesetzes (NBG) gilt entsprechend. 

$3 
Al ineG } ig g von Nel ätiokait, 

5 

(1) Das Ministerium für Wissenschaft und Kultur kann 
bestimmte Arten von Nebentätigkeiten im Rahmen des zu- 
lässigen Zeitbedarfs allgemein genehmigen. 

(2) Allgemein genehmigte Nebentätigkeiten sind vor Auf- 
nahme unter Angabe des jeweiligen Umfangs der Tätigkeit 
anzuzeigen. 

54 

Zeitliche Bemessung der Nebentätigkeit 

(1) Für die B g des Höchstumfangs von Nebentä- 
tigkeiten nach $ 73 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 und Satz 3 NBG sind   
  

bei einer Lehrtätigkeit für eine Lehrveranstaltungsstunde in 
der Regel zwei Zeitstunden anzusetzen. 

(2) Eine Tätigkeit nach $ 65 Abs. 3 Satz 3 NHG wird bei 
der Bemessung des Höchstumfangs nicht berücksichtigt. 
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Genehmigung ärztlicher, zahnärztlicher und 
psychologischer Nebentätigkeiten in der Krankenversorgung 

(1) Vorsteherinnen und Vorstehern klinischer und nicht- 
klinischer Abteilungen kann genehmigt werden, außerhalb 
der Dienstaufgaben 

1. Patienlinnen und Patienten auf Grund eines mit ihnen 
abgeschlossenen Vertrages ambulant und stationär zu 
untersuchen und zu behandeln, 

2. andere Ärztinnen und Ärzte zu beraten (Konsiliartätig- 
keit), 

3. im. Auftrage Dritter Materialeinsendungen zu unlersu- 
chen und zu begutachten, soweit nicht die Bearbeitung 
von Aufträgen dieser Art der Hochschule als Dienstaufga- 
be zugewiesen ist, 

und dafür ein besonderes Honorar zu fordern. Vertritt eine 
Professorin oder ein Professor innerhalb einer Abteilung ein 
spezielles Fach selbständig, so kann eine entsprechende 
Genehmigung erteilt werden. Die Genehmigung für Vorste- 
herinnen und Vorsteher klinischer Abteilungen kann allge- 
mein erteilt werden. 

(2) Aus dem Vertrag nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 muß der 
Wunsch der Patientinnen und Patienten nach privater per- 
sönlicher Behandlung ausdrücklich hervorgehen. Der Ver- 
trag bedarf der Schriftform. 

(3) Die Zahl der Krankenbetten für die private Behandlung 
nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 muß in einem angemessenen 
Verhältnis zur Zahl der Betten für die stationäre vertragsärzt- 
liche Versorgung stehen. Dafür hat die Leitung der Hoch- 
schule die Aufnahme von Patientinnen und Patienten zur 
stationären privaten Versorgung zu begrenzen. 

(4) Abteilungsvorsteherinnen und Abteilungsvorstehern 
kann genehmigt werden, auf Grund einer Ermächtigung 
durch den Zulassungsausschuß im Verfahren nach $ 116 des 
Fünften Buches Sozialgesetzbuch Personen im Rahmen der 
vertragsärztlichen Versorgung ambulant zu versorgen und 
Materialuntersuchungen für diese durchzuführen. Absatz 1 
Sätze 2 und 3 gilt entsprechend. Die Genehmigung kann in 
Ausnahmefällen auch nachgeordneten Ärztinnen und Ärz- 
ten erteilt werden. 

(5) Eine Genehmigung darf nicht erteilt werden und eine 
bereits erteilte Genehmigung ist zu widerrufen, solange eine 
Beurlaubung unter Fortzahlung der Bezüge oder eine Frei- 
stellung nach $ 50 Abs. 4 oder 6 NHG von allen anderen 
Aufgaben einschließlich der Krankenversorgung zugunsten 
von Forschungsaufgaben besteht. 

(6) Nebentätigkeiten nach Absatz 1 Satz 1 Nrn. 1 und 3 
und Absatz 4 dürfen grundsätzlich nur innerhalb der Hoch- 
schule ausgeübt werden. Die Niederlassung oder die Mitwir- 
kung in einer Praxis außerhalb der Hochschule darf nur 
genehmigt werden, wenn zwingende dienstliche Gründe 
dies unabweislich erfordern. 

(7) Die Absätze 1 bis 6 gelten für kommissarisch bestellte 
Abteilungsvorsteherinnen und Abteilungsvorsteher entspre- 
chend. 
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Persönliches Erbringen ärztlicher und 
psychologischer Leistungen in der Krankenversorgung, 

Vertretung und Mitwirkung 

(1) Genehmigungen nach $ 5 sind mit der Auflage zu 
verbinden, daß die Bedi die Di und die Be- 
handlung in wesentlichen Teilen persönlich erbringen, die 
Auswirkungen beobachten und dafür die persönliche Ver- 
antwortung tragen. 

(2) Eine Vertretung bei der Patientenbehandlung in Ne- 
bentätigkeit darf nur erfolgen, wenn 

1. sich die Patientin oder der Patient schriftlich mit der 
Vertretung einverstanden erklärt hat und 

2. ein persönliches Erbringen der Leistung aus zwingenden 
Gründen, insbesondere Urlaub, Krankheit, mutterschutz- 
rechtlichen Beschäftigungsverbolen, Inanspruchnahme 
in der Hochschulselbstverwaltung sowie bei einer nicht 
vorhersehbaren Inanspruchnahme in Lehre und Kran- 
kenversorgung, nicht möglich ist. 

Im Falle der Vertretung dürfen nur Vertretene ein Honorar 
erhalten. Die Vertretung ist eine genehmigungsbedürftige 
Nebentätigkeit. 

(3) Die Mitwirkung nachgeordneter Ärztinnen und Ärzte 
oder Psychologinnen und Psychologen im Rahmen einer 
Nebentätigkeit nach $ 5 ist grundsätzlich Dienstaufgabe. Sie 
kann auch als Nebentätigkeit genehmigt werden, ein Recht 
zur selbständigen Honorarforderung wird hierdurch nicht 
begründet; die Annahme einer Vergütung von der Liquida- 
tionsberechtigten oder dem Liquidationsberechtigten ist nur 
zulässig für Mitwirkungen im Rahmen von Nebentätig- 
„keiten. 

87 

Genehmigung tierärztlicher Nebentätigkeit 

Vorsteherinnen und Vorstehern veterinärmedizinischer 
Kliniken ($ 126 Abs. 2 NHG) und klinischer Abteilungen 
($ 126 Abs. 3 NHG) kann allgemein genehmigt werden, 
innerhalb einer Klinik oder klinischen Abteilung auf Grund 
eines privatrechtlichen Vertrages stationär oder ambulant zu 
behandeln. $ 5 Abs. 1, 2 und 5 bis 7 sowie $ 6 gelten 
entsprechend. 

58 

* Genehmigung freiberuflicher 
oder gewerblicher Nebentätigkeit 

Eine freiberufliche oder gewerbliche Nebentätigkeit darf 
nur genehmigt werden, wenn 

1. die Nebentätigkeit in vertretbarer Nähe zum Dienstort 
oder in Form einer Beteiligung oder Mitarbeit ausgeübt 
wird, 

2. die Nebentätigkeit von den dienstlichen Aufgaben ein- 
deutig getrennt ist und 

3. die freiberufliche oder gewerbliche Arbeitsstätte sächlich 
und personell von den Hochschuleinrichtungen eindeu- 
tig getrennt ist. 

In besonders begründeten Ausnahmefällen kann die Hoch- 
schule Ausnahmen von Satz 1 Nr. 1 für einen Zeitraum bis 
zu einem Jahr zulassen. Unterliegen Bedienstete nicht den 
Vorschriften über die Arbeitszeit, so kann die Genehmigung 
mit der Auflage verbunden werden, daß sie an einer be- 
stimmten Zahl von Tagen für Dienstaufgaben zur Verfügung 
stehen. Derartige Auflagen sollen insbesondere dann ge- 
macht werden, wenn die Nebentätigkeit außerhalb des 
Dienstortes ausgeübt wird. 

Amtliche Mitteilungen 

  
  

Seite 24 

89 

Inanspruchnalime von Personal, Einrichtungen 
und Material des Dienstherrn 

(1) Im Rahmen jeder Nebentätigkeit bedarf die Inan- 
spruchnalhme 

1. der Arbeitskraft des Personals, 

2. von Einrichtungen, insbesondere von Diensträumen und 
deren Ausslaltung mit Geräten, ausgenommen Bibliothe- 
ken, und 

3. von Verbrauchsgütern und Energie (Material) 

des Dienstherrn einer vorherigen Erlaubnis. Der voraussicht- 
liche Umfang der Inanspruchnahme ist bei der Antragstel- 
lung anzugeben. 

(2) Die Inanspruchnahme darf nur erlaubt werden, wenn 

1. ein öffentliches oder wissenschaftliches Interesse an der 
Ausübung der Nebentätigkeit besteht, 

2. die Inanspruchnahme für die Nebentätigkeit erforderlich 
ist und 

3. dienstliche Belange nicht entgegenstehen. 

Bei ärztlicher, psychologischer und tierärztlicher Neben- 
tätigkeit ist grundsätzlich von einem öffentlichen Interesse 
auszugehen. 

(3) Personal darf nur im Rahmen seiner Dienstaufgaben 

und innerhalb seiner Arbeitszeit in Anspruch genommen 
werden. Die Mitwirkung darf nicht dazu führen, daß 

1. Mehrarbeit, Überstunden, Bereitschaftsdienst oder Ruf- 
bereitschaft angeordnet oder genehmigt werden, es sei 
denn, dies ist zur ärztlichen oder liermedizinischen Ver- 
sorgung erforderlich, 5 

2. die eigene wissenschaftliche Tätigkeit beeinträchtigt 
wird. 

Vereinbarungen über eine private Mitarbeit außerhalb der 
Arbeitszeit im Rahmen genehmigter Nebentätigkeit bleiben 
zulässig. 

(4) Im Falle der Vertretung nach $ 6 Abs. 2 gilt die 
Inanspruchnahme von Personal, Einrichtungen und Material 
als Inanspruchnahme durch die Veriretenen. Entsprechen- 
des gilt bei der Mitwirkung nach $ 6 Abs. 3. 
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Höhe des Nutzungsentgelts 

(1) Das Nutzungsentgelt für die Inanspruchnahme von 
Personal, Einrichtungen oder Material richtet sich nach den 
nachfolgenden Vorschriften, sofern nicht die Hochschulnut- 
zungsentgeltverordnung Medizin anzuwenden ist. 

(2) Das Nutzungsentgelt für die Inanspruchnahme nach 
$ 75 c Abs. 3 NBG wird pauschaliert in einem Vomhundert- 
satz des Brutioeinkommens aus der Nebentätigkeit festge- 
legt. Es beträgt — außer im Fall des $ 11 — für die Inan- 
spruchnahme von Personal 15 vom Hundert und für die 
Inanspruchnahme von Einrichtungen oder Material je 
7,5 vom Hundert. 

(3) Steht das nach Vomhundertsätzen berechnete Nut- 
zungsentgelt in keinem angemessenen Verhältnis zum Um- 
fang und zu den Kosten der Inanspruchnahme, so ist es 
einschließlich des Vorteilsausgleichs von Amts wegen oder 
auf Antrag entsprechend dem Nutzungswert höher oder 
niedriger zu bemessen. Die Kosten der Inanspruchnalime 
sind zu schätzen, soweit eine genaue Ermittlung nicht oder 
nur mit unverhältnismäßigem Aufwand möglich ist. Eine 
von Absatz 2 Satz 2 abweichende Bemessung des Nutzungs- 
entgelts ist für einzelne oder mehrere Pauschalansätze mög- 
lich. 
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(4) Abweichend von Absatz 1 können für bestinmte Arten 
von Nebentätigkeiten andere Pauschalen festgelegt werden, 
wenn die Höhe der dem Dienstherrn entstehenden Kosten 
hinreichend bekannt ist. 

(5) Wird die Nebentätigkeit unentgeltlich ausgeübt oder 
eine Vergütungsforderung ‚nicht beglichen, so ist ein Nut- 
zungsentgelt in Höhe der Kosten zu entrichten, die dem 
Land durch die Inanspruchnahme von Personal, Einrichtun- 
gen und Material im Rahmen der Nebentätigkeit entstanden 
sind. Absatz 3 Satz 2 gilt entsprechend. 

(6) Bei einer gemeinschaftlichen Inanspruchnahme durch 
mehrere Bedienstete hat jede oder jeder ein Nutzungsenigelt 
nach den Absätzen 1 bis 5 zu zahlen. 

sı1 

Nutzungsentgelt bei ärztlichen Nebentätigkeiten 
außerhalb der Krankenversorgung 

und bei tierärztlicher Nebentätigkeit 

(1) Bei ärztlichen Nebentätigkeiten außerhalb der Kran- 
kenversorgung sind dem Land als Nutzungsentgelt 
1. die Sachkosten zu erstatten; hierfür kann das Fachmini- 

sterium Tarife erlassen oder für anwendbar erklären, 
2. zur Deckung der weiteren Kosten und als Vorteils 

gleich 30 vom Hundert des Teils des aus der Nebentä 
keit erzielten Bruttoeinkommens zu entrichten, der nach 
Abzug der zu erstattenden Sachkosten und der Kosten für 
Sachleistungen verbleibt. Sachleistungen sind durch 
Dritte außerhalb der Hochschule erbrachte Leistungen, 
deren Kosten — sofern die Leistungen von der Hochschu- 
le erbracht würden — als Sachkosten zu erstalten wären; 
hierzu gehören nicht die Kosten für die Erstellung der 
Rechnungen und die Einziehung der Vergütung. 

Soweit das Fachministerium für ärztliche Nebentätigkeiten außerhalb der Krankenversorgung keine Tarife erlassen oder für anwendbar erklärt hat, beträgt das Nutzungsenigelt 40 vom Hundert des aus der Nebentätigkeit erzielten Brutto- 
einkommens, das nach Abzug der Kosten für Sachleistungen 
verbleibt. $ 10 Abs. 3 bis 6 gilt entsprechend. 

  

(2) Bei tierärztlichen Nebentätigkeiten zur ambulanten oder stationären Behandlung sowie bei Malerialuntersu- 
chungen sind als Nutzungsentgelt 

1. die Materialkosten zu erstatten, 

2. zur Deckung der weiteren Kosten und als Vorteilsaus- 
gleich 30 vom Hundert des aus der Nebentätigkeit erziel- 
ten Bruttoeinkommens zu entrichten, das nach Abzug 
der erstatteten Sachkosten und der Kosten für Sachlei- 
stungen verbleibt. Sachleistungen sind durch Dritte au- 
ßerhalb der Hochschule erbrachte Leistungen, deren Ko- sten — sofern die Leistungen von der Hochschule er- 
bracht würden — als Sachkosten zu erslatten wären ($ 10 
Abs. 3 und 5); hierzu gehören nicht die Kosten für die 
Erstell der Rech und die Einziehung der Ver- gütung. 

(3) Ärztliche oder tierärztliche Nebentätigkeit im Sinne der Absätze 1 und 2 ist jede Nebentätigkeit in der Kranken- versorgung, der theoretischen Medizin oder der tiermedizini- schen Versorgung, die auf Grund ärztlicher, tierärztlicher oder anderer naturwissenschaftlicher Hochschulausbildung ausgeübt wird.   

$12 

Abschlagszahlungen 

(1) Die Vergütung für die Nebentätigkeit ist dem Auftrag- 
geber spätestens einen Monat nach Erledigung des Auftrages 
in Rechnung zu stellen. 

(2) Auf das Nutzungsentgelt sind für das laufende Kalen- 
derjahr jeweils zum 15. des dem Kalendervierteljahr folgen- 
den Monats Abschläge zu zahlen, die sich nach dem zuletzt 
festgesetzten Nutzungsentgelt bemessen. Umstände, aus de- 
nen sich eine wesentliche Veränderung der Höhe des Nut- 
zungsentgelts ergibt, sind auf Antrag zu berücksichtigen. 
Auf Antrag kann die Hochschule auf Abschläge verzichten, 
wenn das Nutzungsentgelt voraussichtlich 10 000 Deutsche 
Mark im Kalenderjahr nicht übersteigen wird. 

(3) Sachkosten sind auf Verlangen der Hochschule laufend 
abzurechnen. 

(4) Wer Nutzungsentgelt zu entrichten hat, hat bis zum 
letzten Tag des Monats Februar eines jeden Jahres eine 
Erklärung für das vorangegangene Jahr abzugeben über 
1. die in Rechnung gestellte und die bezogene Vergütung, 
2. die Leistungen, für die keine Vergütung gefordert wurde, 
3. die Leistungen, für die keine Vergütung erzielt wurde, 

und 

4. die in Rechnung gestellten Sachleistungen. 
Die Richtigkeit und Vollständigkeit der Erklärung sind 
schriftlich zu versichern. 

(5) Soweit Liquidationsberechtigte der Verpflichtung nach Absatz 4 nicht nachkommen, ist das Nutzungsenigelt vorläu- fig auf Grund einer Schätzung der Hochschule zu berech- 
nen. 
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Fälligkeit, Festsetzung 

(1) Die Hochschule setzt die Abschläge und das Nutzungs- 
entgelt durch Bescheid fest. 

(2) Die Festsetzung steht unter dem Vorbehalt der Nach- prüfung, solange die für die Festsetzung maßgeblichen Grundlagen nicht abschließend geprüft sind. Der Vorbehalt ‚entfällt spätestens vier Jahre nach Ablauf des Kalenderjah- res, in dem die Festsetzung vorgenommen worden ist. 

(3) Fällige Beträge sind mit einem Zinssatz von 3 vom Hundert über dem jeweils geltenden Diskontsatz der Deut- 
schen Bundesbank zu verzinsen. Satz 1 gilt entsprechend, 
wenn die nach $ 12 Abs. 4 abzugebende Erklärung vollstän- dig oder teilweise erst nach der genannten Frist eingeht oder wenn sich auf Grund von Prüfungen die Unvollständigkeit einer oder mehrerer Erklärungen ergibt. 
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Inkrafttreten, Übergangsregelung 

(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft. 

(2) Ist eine als Nebentätigkeit abzurechnende Leistung vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung erbracht, so ist das Nutzungsentgelt nach den bisherigen Vorschriften festzu- selzen. 

   


